
 

 

 

 

SWT- Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier (SWT-AöR) 

Einmalige und laufende Entgelte für die Abwasserbeseitigung 

 

 

Einmalige Beiträge 

 

 

1.  Der Beitragssatz für die Schmutzwasserbeseitigung 

       - Teileinrichtung Schmutzwasserkanal - beträgt 

 je Quadratmeter der Summe aus der halben Grundstücksfläche  

 und der zulässigen Geschossfläche. 

 

 

3,78 € 

2.  Der Beitragssatz für die Niederschlagswasserbeseitigung  

      - Teileinrichtung Regenwasserwasserkanal – beträgt 

 je Quadratmeter der mit dem Abflussbeiwert vervielfältigten  

     Grundstücksfläche. 

 

4,17 € 

 

 

Laufende Entgelte 

 

 

1.  Die Gebühr für einen Kubikmeter gewichtetes Schmutzwasser 

beträgt 

-   bei Einleitung in den Mischwasserkanal oder - bei Trenn- 

verfahren - in den Schmutzwasserkanal 

bis 31.12.2020 

ab 01.01.2021 *) 

-   bei genehmigter Einleitung in den Regenwasserkanal 

 

 

 

 

1,70 € 

1,90 € 

0,35 € 

2.  Der wiederkehrende Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung 

beträgt je Quadratmeter der mit dem Abflussbeiwert vervielfältigten 

Grundstücksfläche  

         bis 31.12.2009 

         ab 01.01.2010 **) 

 

 

0,38 € 

0,50 € 

 

*) Durch Beschluss des Verwaltungsrates der SWT-AöR vom 26.06.2020 mit 

Zustimmung des Stadtrates, in der Fortsetzung der Ratssitzung vom 22.09.2020, 

am 26.10.2020 neu festgesetzt. 

**) Durch Beschluss des Verwaltungsrates der SWT-AöR vom 20.03.2009 mit 

Zustimmung des Stadtrates vom 31.03.2009 neu festgesetzt. 


